
 
 Der Gemeindevorstand 

der Gemeinde Glashütten/HTK 
 

 
 

Beschlussvorlage 
XX. Wahlperiode 2026 - 2031 

 
 

 

 

Datum Drucksachennummer Aktenzeichen 

Glashütten, den 31.03.2026 1/GV/XX Amt I-As/pa 

 
Federführendes Amt Hauptamt (1) 
Beteiligte/s Amt/Ämter  

 
Beratungsfolge Termin Bemerkung 
Gemeindevertretung 16.04.2026 beschließend 

 
 
Eröffnung durch den Bürgermeister 
 
 
 
Die Ladung der ersten (konstituierenden) Sitzung der Gemeindevertretung nach der Wahl 
obliegt gemäß § 56 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) dem Bürgermeister. Er 
hat auch die Tagesordnung zu bestimmen. 
 
 
 
 
 
 
Thomas Ciesielski 
Bürgermeister 
 
 




